
299 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
cl,es Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (217 der Beila
gen): Bundesgesetz über die Rechtsstellung 
von Volksgruppen in österreich (Volksgrup-

pengesetz) 

Als Ergebnis seiner Beratungen hat der Unter
ausschuß dem Verf;lissungsausschuß eine Reihe 
von Änderungen der Vorlage vorgeschlagen. 

Am 2. Juli 1976 hat der Verfassungsausschuß 
den Bericht des Unterausschusses entgegengenom-

Durch den vorliegenden Entwurf sollen erstens men und nach Wortmeldungen der Abgeordneten 
gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, die Dr. Er mac or a, Dr. Mo c k, . Dr. ' B r 0 e
eine besondere Förderung der Volksgruppen im si g k e, Pan s i, Dr. Pr ade r, Dr. Fis ehe r 
Interesse der Erhaltung und Sicherung ihres~Be- und des Ausschußobmannes einstimmig beschlos
standes und ihres besonderen Volkstums möglich sen, dem Hohen Hause die Annahme des Gesetz-' 
machen. Diese Förderungsmaßnahmen sollen da- entwurfes in der vom Unterausschuß votgeschla
bei eine besondere Förderung iin dem Sinn sein, genen Fassung zu empfehlen. 
daß sie neben die allgemeinen Förderungsmaß- Zu § 2 Abs. 1 Z. 2 ist der Verfassungs ausschuß 
nahmen des Bundes und anderer Rech1Jsträger der Auffassung, daß der Begriff "Gebietsteile" 
treten. Weiters soll durch die Bildung von Volks- im Sinne dieser gesetzlichen Bestimmung sich in 
gruppenbeliräten für die Volksgruppenangehöri- K~rnten auf die Gemeinden nach der Gemeinde
gen ein Forum geschaffen werden, in dem und. struktur 1955 bezieht. 
durch das sie ihre legitimen Interessen vertreten Zu § 7 ist festzuhalten, daß die gemäß § 4 
können. SchließLich sollen die sich aus den Staats- Abs. 5 entsendeten Vertreter politischer Parteien 
verträgen von St. Germain-en-Laye und von solchen Sitzungen mit den in dieser Bestimmung 
Wien ergebenden Verpflichtungen zu gesetzgebe- festgelegten Rechten beizuziehen sind. 
rischen Maßnahmen möglichst in einem Gesetz Bei Streichung des § 25 Abs. 4 der Regierungs
zusammengefaßt werden. Dabei wurde allerdings vorlage geht der Ausschuß von. der überlegung 
aus Zweckmäßigkeitsgründen der schulische Be- aus, daß das Minderheiten-Schulgesetz für Kärn
reich nicht mitelinbezogen. ten und der § 7 des Burgenländischen Landes

Die Vorlage wurde in einem vom Verfassungs
ausschuß zur Vorbehandlung eingesetzten Unter
ausschuß, dem von der SPödie Abg,eordneten 
Dr. Kap 'a u n, Dr. K e r s t n i g, Pan s i, 
T h .a I ha m me·r und W u g a n i g g, von der 
öVP die Abgeordneten D e u t s c h man n, 
Dr. Ermacora, Dr. Mock und Suppan 
und von ,der FPö der Abgeordnete Dr. S c r i n z i 
angehörten, in Verhandlung gezogen. 

Wuganfgg 
Berichterstatter 

schulgesetzes 1937 jedenfalls durch das Volks
gruppengesetz nicht berührt wird und keine 
Notwendigkeit besteht, dies ausdrücklich hervor
zuheben. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e
'S c hl 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver
fassungsmäßige Zus1Jimmung erteilen. 

Wien, 19760702 
\ 

Thalhammer 
Obmann 

'j. 
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2 299 der Beilagen 

-j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Rechtsstellung von Volksgruppen in 

österreich (Volksgruppengesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. (1) Die Volksgruppen in Österreich und 
ihre Angehörigen genießen den Schutz der Ge
setze; die Erhaltung der Volksgruppen und die 
Sicherung ihres Bestandes sind gewährleistet. Ihre 
Sprache und ihr Volkstum sind zu achten. 

(2) Volksgruppen im Sinne dieses Bundesge
setzes sind die in Teilen des Bundesgebietes 
wohnhaften und beheimateten Gruppen österrei
chischer Staatsbürger mit nichtdeutscher Mutter
sprache und eigenem Volkstum. 

(3) Das Bekenntnis zu einer Volksgruppe ist 
frei.' Keinem Volksgruppenangehörigen darf 
durch die Ausübung oder Nichtausübung der ihm 
als ,solchem zustehenden Rechte ein Nachteil er
wachsen. Keine Person ist verpflichtet, ihre Zu
gehörigkeit zu einer Volksgruppe nachzuweisen. 

(2) Bei Erlassung der in Abs. 1 vorgesehenen' 
Verordnungen sowie bei der Vollziehl,mg des 
Abschnittes III dieses Bundesgesetzes sind beste
hende völkerrechtliche Verpflichtungen zu be
rücksichtigen. Darüber hinaus ist auf die zahlen
mäßige Größe der Volksgruppe, die Verbreitung 
ihrer Angehörigen im Bundesgebiet, ihr größen
ordnungsmäßiges Verhältnis' zu anderen öster
reichischen Staatsbürgern in einem bestimmten 
Gebiet sowie auf ihre besonderen Bedürfnisse 
und Interessen zur Erhaltung und Sicherung 
ihres Bestandes Bedacht zu nehmen. Hiebei sind 
die Ergebnisse amtlicher statistischer Erhebun
gen mitzuberücksichtigen. 

ABSCHNITT II 

Volksgruppenbeiräte 

§ 3. (1) Zur Beratung der Bundesregierung und 
der Bundesminister in Volksgruppenangelegenhei
ten sind heim Bundeskanzleramt Volksgrup
penbeiräte einzurichten. Sie haben das kulturelle, 
soziale und wirtschaftliche Gesamtinteresse der 
Volksgruppen zu wahren und zu vertreten und 
sind insbesondere vor Erlassung von Rechtsvor
schriften und zu allgemeinen Planungen auf dem 

§ 2, (1) Durch Verordnungen der Bundesregie- Gebiet des Förderungswesens, die Interessen der 
rung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß Volksgruppen berühren, unter Setzung einer an
des Nationalrates sind nach Anhörung der in gemessenen Frist zu hören. Die Volksgruppen
Betracht kommenden Landesregierung festzule- beiräte können auch Vorschläge zur Verbesserung 
gen: der Lage der Volksgruppen und ihrer Angehöri-

gen erstatten. 
1. Die Volksgruppen, für die ein Vcilksgrup-

penbeirat eingerichtet w:ird, sowie die Zahl der (2) Die Volksgruppenbeiräte dienen auch zur 
ihm angehörenden Mitglieder. Beratung der Landesregierungen, wenn sie von 

diesen dazu aufgefordert werden. 
2. Die Gebietsteile, in denen wegen der ver-

hältnismäßig beträchtlichen Zahl (ein Viertel) der, (3) Die Anzahl der Mitglieder jedes Volks
dort wohnhaften Volksgruppenangehörigen ' gruppenbeirates ist unter Bedachtnahme auf die 
topographische Bezeichnungen zwe,isprachig anzu- Anzahl der Angehörigen der Volksgruppe so fest
bringen sind. zusetzen, daß eine angemesserie Vertretung der 

3. Die Behörden und Dienststellen, bei denen politischen und weltanschaulichen Meinungen in 
zusätzlich zur deutschen Amtssprache die Ver- dieser Volksgruppe mÖglich ist. ' 
wendung der Sprache einer Volksgruppe zugelas- § 4. (1) Die Mitglieder der Volksgruppenbeiräte 
sen wird, wobei jedoch das ReCht der Verwen- werden von der Bundesregierung nach vorheriger 
dung dieser Sprache auf bestimmte Personen oder Anhörung der in Betracht kommenden Landes
Angelegenheiten beschränkt werden kann. regierungen für die Dauer von vier Jahren be-
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299 der Beilagen 3 

stellt. Die Bundesregierung hat hiebei darauf 
Bedacht zu nehmen, daß die in der betreffenden 
Volksgruppe wesentlichen polinischen und welt
anschaulichen Meinungen entsprechend vertreten 
sind. Die in Betracht kommenden Vereinigungen 
nach Abs. 2 Z. 2 sind im Verfahren zur Bestel
lung von Mitgliedern der Volksgruppenbeiräte 
zu hören und können gegen die Bestellung wegen 
Rechtswidrigkeit Beschwerde beim Verwaltungs
ger,ichtshof erheben. 

(2) Zu Mitgliedern eines Volksgruppenbeirates 
können nur Personen bestellt werden, die erwar
ten lassen, daß sie sich für die Interessen der 
Volksgruppe und die Ziele dieses Bundesgesetzes 
einsetzen, zum Nationalrat wählbar sind und die 

1. Mitglieder eines allgemeinen Vertretungs
körpers sind und die im Hinblick auf ihre Zu
gehörigkeit zur betreffenden Volkgruppe gewählt 
wurden oder dieser Volksgruppe angehören oder 

2. von einer Vereinigung vorgeschlagen wur
den, die ihrem sarzung!>gemäßen Zweck nach 
Volksgruppeninteressen vertritt und für die be
treffende Volksgruppe repräsentativ ist oder 

3. als Angehörige der Volksgruppe von einer 
Kirche oder Religionsgemeinschaft vorgeschlagen 
wurden. 

(3) Der Volksgruppenbeirat ist so zusammen
zusetzen, daß die Hälfte der Mitglieder dem 
Personenkreis nach Abs. 2 Z. 2 angehört. 

(4) Das Amt eines Mitgliedes eines Volksgrup
penbeirates ist ein Ehrenamt; die Mitglieder ha
ben Anspruch auf Ersatz der Reisekosten, die 
Bundesbeamten der Reisegebührenstufe 5 gebührt, 
und auf ein angemessenes Sitzungsgeld für 
jeden Tag der Teilnahme an einer Sitzung .des 
Volk!>gruppenbeirates, das vom Bundeskanzler 
durch Verordnung festzusetzen ist. 

(5) Jede im Hauptausschuß des Nationalrates 
vertretene Partei hat das Recht, einen Vertreter 
lin die Volksgruppenbeiräte zu entsenden. Dieser 
nimmt an den Beratungen, nicht jedoch an den 
Abstimmungen teil. 

§ 5. (1) Jeder Volksgruppenbeirat wählt aus 
dem Kreis seiner gemäß § 4 Abs. 2 Z. 2 bestellten 
Mitglieder einen Vorsitzenden und einen Vor
sitzenden-Stellvertreter. Er ist zu diesem Zweck 
jeweils innerhalb von vier Wochen nach Bestel
lung seiner MitgLieder vom Bundeskanzler zur 
KonstitUlierung einzuberufen. 

(2) Jeder Volksgruppenbeirat gibt sich eine 
Geschäftsordnung, die der Genehmigung des 
Bundeskanzlers bedarf. Der Volksgruppenbeirat 
entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit bei 
Anwesenheit von mindestens zwei Drittel seiner 
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 
Vorsitzende. 

(3) Der Volksgruppenbeirat ist vom Vorsitzen
den auf Verlangen der Bundesregierung, eines 

Bundesministers, einer Landesregierung oder eines 
Fünftels seiner Mitglieder so zeitgerecht einzube
rufen, daß er innerhalb von 14 Tagen nach Ein
langen eines solchen Verlangens zusammentritt. 

§ 6. (1) Hat ein Mitg1ied eines Volksgruppen
beirates drei Ilufeinanderfolgenden Einladungen 
zu einer Sitzung ohne ,genügende EntschuMigung 
keine Folge geleistet oder fallen die Voraus
setzungen für' seine Bestellung weg, so hat dies, 
nachdem dem Mitglied Gelegenheit zur Stel
lungnahme gegeben worden ist, der Volksgrup
penbeirat durch Beschluß festzustellen und dem 
Bundeskanzler bekanntzugeben. Der Bundes
kanzler stellt durch Bescheid den Verlust der 
Mitgliedschaft zum Volksgruppenbeirat fest. 

(2) Scheidet ein Mitglied des Volksgruppen
beirates vorzeini,g aus, so list an seiner Stelle für 
den noch verbleiben.den Rest der Amtsdauer ein 
neues Mitglied zu bestellen. Auf § 4 ist dabei 
Bedacht zu nehmen. 

§ 7. Zur Behandlung von Fr:l!gen, die mehrere 
Volksgruppen gemeinsam betreffen, können die 
in Frage kommenden Volksgruppenbeiräte auf 
Einladung ,des Bundeskanzlers zu gemeinsamen 
Sitzungen Zusammentreten. Der Bundeskanzler 
hat zu solchen Sitzungen binnen zwei Wochen 
einzuladen, wenn es von einem Volbgruppen
beirat verlangt wird. Im übrig,en ist auf diese 
Sitzungen § 5 sinngemäß mit der Maßgabe anzu
wenden, daß der Vorsitz abwechselnd von den 
Vorsitzenden der jew,eils beteiligten Volksgrup
penbeirä.te auszuüben ist. 

ABSCHNITT III 

Volksgruppen förderung 

§ 8. (1) Der Bund hat - unbeschadet allge
meiner Förderungsmaßna;hmen - Maßnahmen 
und Vorhaben, Idie der Erhalnung !und Sicherung 
.des Bestandes der Volksgruppen, ihres Volkstums 
sowie ihrer Eigenschaften und R!echte dienen, 
zu fördern. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen hat unter 
Berücksichtigung der Lage des Bundeshaushaltes 
und der Ziele des Abs. 1 in dem der Bundes
regierung vorzulegenden Entwurf des jährlichen 
Bundesvoranschlages einen angemessenen Betrag 
für Förderungszwecke aufzunehmen, und zwar 
getrennt für Leistungen nach § 9 Abs. 1 und 
Leistungen nach § 9 Abs. 5. 

§ 9. (1) Die Förderung kann 

1. in der Gewährung von GeLdleistungen, 

2. in anderer für die Ausbildung und Betreu
ung von Volksgruppenangehörigen auf Sach
gebieten, die den Zielsetzungen des § 8 Abs. 1 
entsprechen, geeigneter Weise, 

3. in der Unterstützung von vom Volksgrup
penbeirat unter Berücksichtigung der Zielsetzun
gen des § 8 Abs. 1 vorgeschlagenen Maßnahmen 
bestehen. 
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4 299 der Beilagen 

(i) Leistungen gemäß Ahs.l Z. 1 sind ~ er- zahlung mit 3 v. ·H. über den . jeweils für 
einen, Stiftungen und, Fonds, die i1b.rem Eskontierungen ,geltenden Zinsfuß pr9 Jahr zu 
Zweck nach der Erhaltung und Sicherung ~iner verzinsen ist. 
Volksgruppe, ihres besonderen VOlksf.ums (2) Die VolksgI1uppenor{~an,jsation hat sich 
sowie ihrer Eigens~haf.ten und ~echte ~ilenen ferner vor Gewährung einer FÖI1derung dem 
(VolksgruppenorgamsatlOnen), fur bestlmmte Bund .gegenüber vIertraglich zu v,erpflichten, über 
Vorhaben zu gewähren, die geeignet s.i~d, zur die Durchführung ,des Vorhahens unter Vorlage 
Verwirklichung dieser Zwecke beizutra,gen, eines zahlenmäßigen Nachweises innerhalb zu 

(3) Den Volksgruppenorganisationen ~ind hin
sichtlich der Anwendung des lAbs. 2 Kilchen 
und Religionsgemeinschaften sowie deren Ein
richtungen gleichzuhalten. 

(4) Leistungen gemäß Ahs. 1 können Vplks
gr.uppenorganisationen auch zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben gewährt werden. 

(5) Leistungen ~emäß Abs. 1 können auch 
Gebietskörperschaften für Maßnahmen gewährt 
werden, die zur Durchführung der Abschnitte IV 
und V notwendig sind und die Leistungskraft 
der 'betreffenden Gebietskörperschaft übersteigen. 

(6) Der Bund ist unter der Voraussetzung 
der Gegenseitigkeit verpflichtet, die Gebietskör
perschaften, von denen eine Förderung desselben 
Vorhabens erwartet werden kann, über die von 
ihm in Aussicht genommenen Förderungsmaß
nahmen nach diesem Bundesgesetz in Kenntnis 
zu setzen . 
. (7) Die Bundesregierung hat dem Nation'r.lrat 

jährlich über die auf Grund die~es Abschnittes 
getroffenen Maßnahmen zu berichten. I 

§ 10. :Cl) Der zuständ~ge Volksgruppenbrirat 
hat spätestens his zum 1. Mali jeden J ahres

l 
der 

Bundesregierung leinen Plan über die wünscq.ens
werten Förderungsmaßnahmen ,einschließlich 
einer Aufstellung ,des ,damit verbundenen fiban
ziellen Aufwandes für das folgende K,alen4elj,ahr 
vorzulegen. 

(2) Der zuständige Volk'sgruppenbeirat hat 
dem Bundeskanzler bis zum 15. März j~den 
Jahres unter Bedachtnahme ,auf den gemäß Aps. 1 
erstellten Plan Vorschläge ,für die Verwendung 
der für dieses Kalenderjahr im Bundesfidanz
gesetz vorgesehenen Förderungsmittle1 zu I er-
statten. I 

§ 11. ·Cl) Vor Gewährung .einer Förde~ung 
hat sich . die Volksgruppenorganisation rem 
Bund gegenüber vertnag1ich zu verpflichten, ;zum 
Zweck der Uberwachung der widmungsgemäßen 

I 
Verwendung der gewährten Förderungen Orga-
nen des Bundes die überprüfung der DJrch
führung ,des VOl"habens durch Einsicht inl die 
Bücher und Belege sowie durch Besichtigung an 
Ort und Stelle zu gestatten und ihnen die er
forderlichen Auskünfte zuertei!,en. Ferner I hat 
sich die Volksgruppenoiganisation zu verpflicl\.ten, 
bei nicht wi,dmungsg,emäßer V,erw,endung Ivon 
Fönderungsmittetn di,ese dem Bund zurückzu
zahlen,. wobei der zurückzuzahlende Betragl für 
die Zeit von dier Auszahlung bis zur Rück-

v,el"einbarender Fristen zu berichten. Aus dem 
Bericht müssen die V;erwendung der aus Bundes
mitteln ,gewährten FÖl"derungen ullld aus dem 
zahlenmäßigen Nachweis eine durch Bdege nach
weisbare Aufgliederung der Einnahmen und 
Ausgaben zu entnehmen sein. Solche Berichte 
sind dem zuständi,gen Volbgruppenbeirat zur 
Kenntnis zu bringen. 

ABSCHNITT IV 

Topographische Bezeichnungen 

§ 12. Cl) Lm Bereiche der gemäß § 2 Abs. 1 
Z. 2 bezeichnellen Gebietsteile ,sind Bezeichnungen 
und Aufschriften topographischer Natur, die 
von Gebietskörperschaften oder von sonstigen 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts angebracht werden, in deutscher Sprache 
und in ,der Sprache von -in Betracht kommenden 
Volksgruppen zu verfassen. Diese V,erpflichtung 
gilt nicht für d~e Bezeichnung von örtlichkeiten, 
die außerhalbdes Bereiches solcher Gebietsteile 
hegen. 

(2) In der Verordnung nach '§ 2 Abs. 1 Z. 2. 
sind auch die örtlichkeiten, die für eine zwei
sprachige Bezeichnung in Betracht kommen, sowie 
die topographischen Bezeichnungen in der Sprache 
der in Betracht kommenden Volksgnuppen fest
zulegen, die neben der deutschsprachigen Bezeich
nung anzubringen sind. Hiebei ist auf die ört
liche übung und auf die Ergebnisse wissen
schaftlicher Forschung Bedacht zu nehmen. 

(3) Topographische Bezeichnungen, die nu~ in 
der Sprache ,einer Volksgruppe bestehen, ,sand 
von Gebietskörperschaften unv,erändert zu ver
wenden. 

ABSCHNITT V 

Amtssprache 

§ 13. (1) Die Träger ,der gemäß § 2 Abs. 1 Z. 3 
beZJeichn'eten Behörden und Dienststellen haben 
sicherzustellen, daß im Verkehr mit diesen Be
hörden und Dienststellen nach Maßgabe der 
Bestimmungen dieses Abschnittes die Sprache 
einer Volksgruppe gebraucht werden kann. 

(2) Im Verkehr mit einer Behörde oder Dienst
stelle im Sinne des Abs. 1 kann sich jedermann 
der Sprache der Volksgruppe bedienen, soweit 
sie durch eine Verordnung nach § 2 Abs. 1 bei 
dieser Behörde oder Dienststelle zugelassen ist. 
Niemand darf sich jedoch einer ihrem Zwecke 
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nach sofürt durchzuführen4en Amtshandlung 
eines vün Amts w,egen einschreit~nden Organs 
einer Sülcher Behörde oder Dienststelle nur des
halb entziehen oder sich weigern, ihr nachzu
kommen, weil ,die AmtshandLung nicht in der 
Sprache der Vülksg,ruppe durchgeführt wird. 

(3) Organe auch anderer als der nach Abs. 1 
bezeichneten Behörden und Dienststellen süllen, 
süfern sie die Sprache einer Vülksgruppe beherr
schen, sich im mündlichen Verkehr der Sprache 
einer Vülksgruppe bedienen, wenn dies den Ver
kehr mit Persünen erleichtert. 

(4) Die~usätzliche Verwendung der Sprache der 
Volksgruppe in allgemeinen öffentlichen Kund
machungen vün Gemeinden, in denen die Sprache 
einer Volksgruppe als Amtssprache zugelassen ist, 
ist zulässig. 

(5) Die Regelung,en über die Verwendun.g der 
Sprache einer Volksgruppe als Amtssprache be
ziehen sich nicht auf den innerdienstlichen Ver
kehr vün Behörden und Dien~tsteHen. 

§ 14. (1) Nach den Bestimmungen dieses' 
Bunde~gesetzesin der Spl'acheeiner Vülksgruppe' 
zulässige schriftliche oder mündliche Anbringen, 
die zu Protoküll (N~ederschr.ift) gegeben werden, 
sind vün der Behörde oder Dienststelle, bei ,der 
sie zuständigkeits gemäß eingebracht werden, un
verzüglich zu übel1setzen oder übersetzen zu 
lassen, sofern dies nicht üffenkrundig entbehrlich 
ist. Werden sülche Anbringen zugestellt, So' ist 
eine Ausfertigung der deutschen Übel1setzung an
zuschließen. 

(2) Leitet die Behönde oder Dienststelle ein 
Anbringen in der Sprache der VO'lksgruppe wegen 
Unzuständigkeit an ,eine andere Behörde üder 
DienststeUe weit~r, bei der diese Sprache nicht 
zugelassen ist, So' gilt die Verwendung dieser 
Spl1ache ,als Fürmgebrechen. Süfern die für dieses 
Verfahren geltenden Bestimmungen nicht anderes 
vÜl1sehen, sind derartige Eingaben unter Setzung 
einer Frist zur Verbesserung zurückzustellen; 
wird die Binga.be innerhalb dieser Frist mit einer 
Obersetzmng wieder eingebracht, sO' g.ilt sie als 
am Tag ihres ersten Einlangens bei der Behörde 
überreicht. 

(3) Ist einer Partei (einem Beteiligten) oder 
anderen Privatpel1sonen (Zeugen, Sachvel1Ständi
gen u. a.) d~e Verwendung amtlicher VO'rdrucke 
vürgeschrieben, sO' ist ,diesen Pensünen .a:uf Ver
langen eine Übersetzung ,des VO'r,druckes in die 
Spmche ,der Vülksgruppe auszuhändigen. Die 
gefürderten Anfiaben sind jredüch auf ,dem amt
lichen Vürdruck zu machen, wobei die Sprache 
der Vülksgruppe verwendet werden kann, süweit 
dem völkerrechtliche Verpflichtungen nicht ent
gegenstehen. 

§ 15. (1) Beabsichoigt eine Persün, in einer 
Tagsatzung oder mündLichen Verhandlung vün 
der Sprache einer Volksgruppe Gebrauch zu 
milchen, So' hat säe ,dies unverzüglich nach Zustel
lung der Ladung der Behörde üder Diens,tstelle 
bekanntzugeben; durch schuldhafte Unterhs~ung 
einer sülchen Bekanntgabe verursachte Mehr
küsten können ,der betreffenden Persün auferlegt 
werden. Diese Verpflichtung zur BekanntJgabe 
entfällt bei Verfahren, die auf Grund eines in der 
Sprache einer VO'lksgruppe abgefaßten Anbringens 
durchgeführt werden. Die Bekanntgabe gilt für 
die Dauer ,des ganzen weater.en Verfahrens, Süfern 
sie nicht widerrufen wird. 

(2) Bedient sich eine Persün ,in einem Verfahren 
der Sprache der Volksgruppe, sO' ist ,auf Antrag 
einer Partei ( eines Beteiligten) - soweit das 
Verfahren den Antragst,eller betrifft - sowühl 
in dieser ,als auch in deutscher Sprache zu ver
handeln. Dies gilt auch für die mündliche Be
kanntgabe von Entscheidungen. 

(3) Ist das Organ der Sprache ,der Volksgruppe 
nicht mächtig, sO' ,ist ein Dolmetscher beizu
ziehen. 

(4) Mündliche Verhandlungen (Tagsatzungen), 
die vor einem der Sprache der Volksgruppe mäch
tigen Organ ,oorchgeführt wepden und an ,der nur 
Personen teilnehmen, ,die bereit sind, sich ,der 
Sprache der Vülksgruppe zu bedienen, können ab
weichend vün Abs. 2 nur in der Sprache einer 
Volk~gruppe durchgeführt werden. Dies ~ilt auch 
für die mündliche Bekanmgabe vO'n Entscheidun
gen, die jedüch auch in ,deutscher Sprache fest
zuhalten si11Jd. . 

(5) Ist in den Fällen ,der Albs. 1 Ibis 4 ein 
Prütokoll (eine Niederschrift) aufzunehmen, so 
ist es sowühl in deutscher Spmche als auch in 
der Sprache der Volksgruppe abzufassen. Ist 
der Schriftführer der Sprache der Vülksgruppe 
nicht mächtig, sO' hat die Hehöl'de ·oder Dienst
stelle unverzüglich e~ne Ausfertigung des Proto
kollsin der Spmche ,der VO'lksgruppe herstellen 
zu: lassen. 

§ 16. Entscheidungen und Verfügungen (ein
schließlich der Ladung), die zuzustellen sind und 
die in der Sprache einer Vülksgruppe ·einge
brachte Eing,aben oder Verrahren betreffen, in 
denen in der Sprache einer Vülksgruppe bereits 
verhandelt würden ist, sünd ,in dieser Spr,ache 
und in ,deutscher Sprache auszufertigen. 

§ 17. (1) Wird entgegen den Bestimmung,en 
dieses Bundesgesetzes, und sO'weit die Abs.2 und J 
nichts anderes bestimmen, die deutsche oder die 
Sprache einer Volksgruppe nicht verwendet oder 
die Verwendung der Spr,ache einer Volksgruppe 
nicht ~ugelassim, So' gilt für ,den betreffenden 
Verfahrenssch111tt ,der Anspruch derjenigen Partei 
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auf rechtliches Gehör als verletzt, zu ,deren N ach
teil der Verstoß unterlaufen ist. 

(2) Lst in einem gerichtlich,en Strafverfahren 
entgegen dem § 15 die Hauptverhandlung 
nicht auch in ,der Spl1acheder Volksgruppe durch
geführt worden, so begründet dies Nichtigkeit 
im Sinne ,des § 281 Abs. 1 Z. 3 der Str,afprozeß
ordnung 1975.' Dieser Nichtigkeitsgrund kann 
nicht lJum Nachteil desjenigen geltend gemacht 
werden, ,der den Antrag nach § 15 Abs. 2 ge
stellt hat, zu seinem Vorteil acber ohne Rück
sicht darauf, ob die Formv,erletzung auf die 
Entscheidung Einfluß üben konntJe (§ 281 Abs. 3 
Stl1afprozeßordnung 1975). 

(3) Die Verletzung des § 15 dieses Bundes
giesetzes begründet Nichtigkeit ,im Sinne des § 68 
Albs. 4 lit.d A VG 1950. 

§ 18. Die öffentlich'en Bücher und die Personen
stJandsbücher sind in deutscher Sprache zu 
führen. 

§ 19. (1) Grunrdbuchstücke in der Sprache der 
Volk$gl'Uppe wel1den nur dann als solche be
handelt, wenn sie die Bezeichnung als Grund

dem ,die Sprache einer Volksgruppe Zlugelassen 
ist, sind ,die' vorhellgehenden Bestimmungen 
dieses Abschnittes sinngemäß 'anzuwenden. 

§ 22.' (1) Kosten und Gebühren für über
setzungen, ,die eine Behörde oder Dienststelle 
nach d,iesem Bundesgesetz vorzunehmen oder 
zu veranlassen hat, sind von Amts wegen zu 
tragen. Bei der Bemessung des Pauschalkosten
beitrages gemäß § 381 Abs. 1 Z. 1 Str,afprozeß
ordnung 1975 sind ,die Kosten eines nach diesem 
Bundesgesetz beigezogenen Dolmetschers nicht. zu 
berücksichtigen. 

(2) (Verfassungsbestimmung)WuI1de auch in 
der Sprache einer Volksgruppe verhandelt, so 
sind der Bemessung von Gebühren, die einer 
Gebietskörperschaft zufließen und nach dem 
Zeit<l!ufwand berechnet wel'den oder dieser zu 
berücksichtigen ist, nur zwei Drittel des tat
sätzlichen Zeitaufwandes (der Verhandlung,sdauer) 
zugrunde ZlU legen. 

(3) Ist eine Schrift ul).mittelbar auf Gr,und 
dieses Bundesgesetzes in zwei Amtssprachen aus
zustellen, so unterliegt nur eine Ausfertigung den 
Stempelgebühren. 

buchsache, die Bezeichnung der Liegenschaft oder (4) W':ird eine Partei (ein Beteiligter) in einem 
des Rechtes, worauf sich ,die Eintragung be- gerichtlichen Vel1f,ahren durch einen Rechts
ziehen soll, sowie die Art ,der beantragten E~n- anwalt, einen Verteidiger in Strafsachen oder 
tl1agung in deutscher Sprache enthalten. Fehlen einen Notar vertreten oder verteidigt, so trägt 
diese Angaben, so ist erst die ,deutsche Über-' das Honorar dieses Rechtsanwaltes, Verteidigers 
setzung als Grundbuchstück ZlU behandeln. .oder Notars für das letzte Drittel solcher Ver

(2) Ist die Urkunde, ,auf Grund deren eine 
Eintragung erfolgen soll, inder Sprache der 
Volksgruppeabgefaßt, so hat das GeI'icht un
verzüglich eine Übersetzung herzustellen oder 
herstellen zu lassen; § 89 GBG 1955 ist nicht 
anzuwenden. 

(3) Auf Verlangen sind Grunrdbuchabschriften 
und Grundbuch'auszüge als Übersetzung in die 
Sprache der Volksgruppe und Amtsbestätigungen 
in dieser Sprache zu erteilen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bLS 3 sind 
auf die Hinterle)?iung von Urkunden sinngemäß 
anlJuwenden. 

§ 20. (1) Ist die in Östermich ausgestellte 
Urkunde, auf GruIl<d deren eine Eintragung in 
ein Personenrstandsbuch ,erfolgen soll, in der 
Sprache der Volksgruppe' ,abgefaßt, so hat das 
Standesamt unverzüglich eine Übersetzung her
zustellen oder herstellen zu lassen. 

(2) Auf Verlangen sind Auszüge <l!US Pensonen
standsbüchern und sonstige Urkunden vom 
Standesamt als Übersenzung in die Sprache ,der 
Volksgruppe zu erteilen. 

haIl<dlungen (T,agsatzun~en), die auch in der 
Sprache einer Volksgruppe ,durchgeführt, werden, 
der Bund. Die Zahlung ,dieses Honorarbetrages 
ist bei sonstigem Verlust des Anspruches jeweils 
vor Schluß einer Tagsatzung oder Verhandlung 
durch Vorlage eines Kostenverzeichnisses anzu
sprechen; der Richter hat 'den Honorarbetrag 
unverzüglich zu bestimmen und den Rechnungs
führer anzuweisen, diesen Betrog dem Rechts
anwalt, Verteidiger oder Notar zu zahlen. Dieser 
Mehraufwand 'an Honorar ist so zu bemessen, 
als wäre ein Gegner des Anspruchsberechtigten 
gesetzlich verpflichtef, ihm diese Kosten zu er-
setzen. 

ABSCHNITT VI 

Schlußbestimmungen 

§ 23. Den Bediensteten des Bundes, die bei 
einer Behörde oder Dien&tstelle im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Z. 3 beschäftigt sind, die dort zuge
lassene Sprache einer Volksgruppe beherrschen 
und sie in V O'llziehung dieses Bundesgesetzes 
verwenden, ,gebührt nach Maßgabe besoldungs
rechtlicher Vorschriften eine Zulage. 

§ 21. Soweit Notare als Gerichtskommissäre § 24. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 
im Auftrag eines Gerichtes tätig weroen, bei 1. Feber 1977 in Kraft. 
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(2) Damit Verordnungen auf Grund ,dieses 
Bundesgesetzes hereits zu dem in Abs. 1 beieich
neten Zeitpunkt kundgemacht wellden können, 
können die notwendigen Maßnahmen einschließ
lich der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Herstellung des Einvernehmens mit dem Haupt
ausschuß ,des Nationalrates hereits vor diesem 
Zeitpunkt getroffen werden. Diese Verordnungen 
dürfen jedoch frühestens mit dem im Abs. 1 he
zeichneten Zeitpunkt kundgemacht und in Kraft 
gesetzt. werden. 

(3) Das Bundesgesetz vom 6. Juli 1972, BGBl. 
'Nr. 270, mit dem Bestimmung,en über ,die An
hringung von zweisprachtgen topographiJschen 
Bezeichnungen und Aufschriften in den Gebieten 

Kärntens mit slowenischer oder gemischter Be
völkerung getroffen wer,den, tritt außer Kraft. 

(4) Die derzeit geltenden Vorschriften über die 
Verwendung der Sprache einer Volksgruppe im 
Verkehr mit Behörden und Dienststellen ein
schließlich des Bundesgesetzes vom 19. März 1959, 
BGBl. Nr. 102, zur Durchführung der die Amts
sprache bei Gericht betreffenden Bestimmungen 
des Art. 7 § 3 des Staatsvertrages, treten zu dem 
Zeitpunkt und insoweit außer Kraft, als sie durch 
Verordnungen nach § 2 Abs. 1 Z. 3 in Verbin
dung init Abschnitt Versetzt wer,den. 

§ 25. Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes sind die Bundesregierung und die Bun
desminister !im Rahmen ihres j,eweiligen Wir
kungsbereiches betraut. 
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